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Plastik-Modell-Club Dortmund e. V 

Mitglied im  
 

Ausstellungsbedingungen 
 
 

Anmeldung 
 
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Anmeldeschluss ist der 15.09.2010. 
 
Mit der Anmeldung zur Ausstellung werden diese Bedingungen als verbindlich anerkannt. Den Teilnehmern geht 
ca. 3 Wochen vor Ausstellungsbeginn eine schriftliche Bestätigung ihrer Anmeldung zu. 
 

Gemütliches Beisammensein 
 
Am Samstag ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in unserem Vereinslokal zu einem gemütlichen 
Beisammensein zu treffen. Die Kosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen, eine Anmeldung ist 
erforderlich. 
 

Platzvergabe 
 
Über die Platzvergabe entscheidet der Veranstalter. Der Veranstalter bemüht sich, den Wünschen der 
Teilnehmer soweit wie möglich nachzukommen. Abweichungen sind aber nicht auszuschließen und werden den 
Teilnehmern möglichst frühzeitig mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 
 

Zeiten 
 
Mit dem Aufbau kann am 23.10.2010 ab 07.00 Uhr begonnen werden. Abbau am 24.10.2010 ab 17.00 Uhr. 
 
Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10.00 - 17.00 Uhr für das Publikum geöffnet. 
 

Ausstellungsgegenstände 
 
Modelle, die gegen den guten Geschmack verstoßen oder gewaltverherrlichende Szenen darstellen, dürfen nicht 
ausgestellt werden. 
 
Hakenkreuze und SS-Runen dürfen nicht öffentlich ausgestellt werden und müssen abgedeckt werden. 
 
Über die Zulassung von Modellen entscheidet in Zweifelsfällen der Veranstalter. 
 

Verkauf 
 

Der Verkauf von Modellen und Zubehör durch die Aussteller ist zugelassen. Die Verkaufsfläche darf nicht mehr 
als 20 % der gesamten Ausstellungsfläche des Teilnehmers betragen. Für die Verkaufsfläche ist eine Gebühr von 
10,00 € je angefangener Meter an den Veranstalter zu entrichten. 
 

Haftung 
 
Die Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen. Für die Beaufsichtigung der Modelle hat der Aussteller Sorge 
zu tragen. Der Veranstaltungsort wird nach Ende der Ausstellung verschlossen. 

 
Hausrecht 
 
Den Weisungen der Ausstellungsleitung ist Folge zu leisten. 
 
 
Dortmund, im Juni 2010 
 
 

 


